
Satzung des PLATZprojekt e.V. 
Stand 16.03.2023 

1. Name Sitz und Geschä4sjahr 

1) Der Verein führt den Namen „PLATZprojekt e.V.“ 

2) Der Verein hat seinen Sitz in Hannover und ist im Vereinsregister Hannover eingetragen. 

3) Das GeschäLsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 

2. Vereinszweck 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiPelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schniPs „SteuerbegünsTgte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zwecke des Vereins sind die Förde-
rung von WissenschaL und Forschung, von Kunst und Kultur, der Volks- und Berufsbildung, des 
Sports der Toleranz und des Gedankens der Völkerverständigung sowie des bürgerschaLlichen 
Engagements zugunsten der vorgenannten gemeinnützigen Zwecke. Die Zwecke müssen nicht 
jeweils im gleichen Maße verwirklicht werden. 

2) Der Zweck der Förderung von WissenschaL und Forschung wird verwirklicht insbesondere durch 
die Durchführung von Forschungsprojekten z.B. zu den Themenfeldern Stadtentwicklung, „Do-
ocracy“, „NachbarschaLen", "neue Beteiligungsmodelle", „niedrigschwellige KreaTvwirtschaL“ 
usw. Die Forschungsprojekte können von dem Verein selbst, auch in KooperaTon mit inländi-
schen Hochschulen oder anderen Forschungseinrichtungen die steuerbegünsTgte Zwecke ver-
folgen oder durch die Vergabe von ForschungsauLrägen verwirklicht werden. 

3) Der Zweck der Volks- und Berufsbildung wird verwirklicht insbesondere durch die Vermittlung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten in Kursen, Vorträgen, Seminaren, Workshops usw. sowie die 
Erarbeitung und Veröffentlichung von Bildungsmaterialien in unterschiedlichen (analogen und 
digitalen) Medienformaten sowie der Einrichtung einer öffentlichen Bibliothek. Bei den AkTvitä-
ten des Vereins soll insbesondere auch sozial Benachteiligten und sog. „bildungsfernen“ Men-
schen die Möglichkeit zur Mitwirkung gegeben werden. Die Veranstaltungen sollen allen Men-
schen, unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, sozialen oder beruflichen Stel-
lung, ihrer poliTschen oder weltanschaulichen OrienTerung und ihrer NaTonalität, die Chance 
bieten, sich die für die freie Encaltung der Persönlichkeit und die Mitgestaltung der GesellschaL 
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und FerTgkeiten anzueignen. 

4) Der Zweck der Förderung von Kunst und Kultur wird verwirklicht insbesondere durch  

a) die Durchführung künstlerischer Veranstaltungen (Musik, Theater, kreaTve Workshops, 
FesTvals u.a.) und die Heranführung der Öffentlichkeit an Kunst und Kultur, 

b) die Nutzung und Weiterentwicklung der Räumlichkeiten und Flächen im Vereinsbesitz als 
offene Orte der KreaTvkultur, deren Nutzung als Forum für den lokalen, naTonalen und 
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internaTonalen Austausch und die Vernetzung kultureller Akteur*innen zur Findung von 
Projektpartner*innen („creaTve place“), als Arbeitsflächen in gemeinschaLlichen kultu-
rellen Vereinsprojekten sowie zur gegenseiTgen Beratung und Unterstützung der Kultur-
schaffenden, 

c) die weitere Ausgestaltung des Areals Fössestraße 103, 30453 Hannover, als einen 
kulturell bedeutsamen Ort, in welchem neue Formen urbanen Lebens erprobt werden, 
wobei sich die schöpferische TäTgkeit gerade in der konkreten baulichen und künstleri-
schen Gestaltung der Fläche und Räume (Bauweise etc.) materialisiert und für Öffentlich-
keit durch frei zugänglich und nutzbare Garten- Rückzugs- und Erholungsflächen wahr-
nehmbar und erlebbar gemacht werden. 

d) die Unterstützung künstlerischer Bildung und der Entwicklung kreaTver PotenTale, 
insbesondere im Wege der KonzepTon und Umsetzung von künstlerischen Ausstellungen 
und anderer kultureller Werke. 

5) Der Zweck der Förderung des Sports wird verwirklicht insbesondere durch Angebote des Frei-
zeitsports, insb. Bouldern, KlePern, Fahrradfahren etc. (Ausbildung, Training, sportliche Veran-
staltungen, WePkämpfe). 

6) Der Zweck der Förderung der Toleranz und der Völkerverständigung wird insbesondere verwirk-
licht durch die IniTierung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, 
die 

a) auf die Teilnahme von Menschen verschiedener HerkunL ausgerichtet sind, 

b) die interkulturelle Vielfalt des urbanen Raums zum Ausdruck bringen und/oder den Aus-
tausch zwischen den Kulturen fördern, 

c) Wissen vermiPeln, das prakTsch und/oder theoreTsch das interkulturelle Zusammenleben 
und/oder die internaTonale Verständigung unterstützt (insbesondere Maßnahmen zur 
IntegraTon von Geflüchteten und migrierten Menschen). 

Dieser Zweck wird auch im Wege der KooperaTon mit europäischen bzw. internaTonalen 
PartnerschaLsorganisaTonen verfolgt. 

7) Der Zweck der Förderung des bürgerschaLlichen Engagements zugunsten der in Absatz 1 ge-
nannten gemeinnützigen Zwecke wird insbesondere verwirklicht durch 

a) Sichtbarmachen der freiwilligen und ehrenamtlichen AkTvitäten des bürgerschaLlichen 
Engagements im Vereinsumfeld, das eine Sog- und Vorbildfunktion für Interessierte encal-
tet, 

b) die AkTvierung und Unterstützung von Mitgliedern dabei, engagierte Menschen zur Ko-
operaTon in Projekten des Vereins zu den in Absatz 1 genannten Zwecken zu gewinnen 
und deren längerfrisTges selbstorganisiertes Engagement für gemeinnützige Ziele zu be-
fördern, 

c) den Aumau von längerfrisTgen Beteiligungsstrukturen für junge Menschen, die in selbst-
organisierten Räumen über ihre Städte diskuTeren und diese akTv mitgestalten möchten. 

8) Zur Verwirklichung der vorstehenden Zwecke nutzt und verwaltet der Verein die Industriebra-
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che in der Fössestraße 103 in Hannover. 

3. Gemeinnützigkeit, Neutralität 

1) Der Verein ist selbstlos täTg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaLliche Zwecke.  

2) MiPel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus MiPeln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden 
keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsTgt 
werden. 

3) Der Verein ist parteipoliTsch und konfessionell neutral. Er bekennt sich zu DemokraTe, ParTzi-
paTon und gleicher Achtung für alle Menschen als leitende Prinzipien. Alle Organe und Mitglie-
der sind bei ihrer VereinstäTgkeit an die vorgenannten Prinzipien und satzungsmäßigen Zwecke 
gebunden. Der Verein kann im Rahmen der satzungsmäßigen Zwecke und unter Beachtung der 
Voraussetzung des AbschniPes „SteuerbegünsTgte Zwecke“ der AO Unternehmen gründen und 
sich an solchen beteiligen. 

4) Das Amt des Vorstandes wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die Mitgliederversamm-
lung kann davon abweichend beschließen, dass dem Vorstand für seine VorstandstäTgkeit eine 
Vergütung im Rahmen des § 3 Nr. 26 a EStG (Ehrenamtspauschale) gewährt werden kann. Da-
bei ist die finanzielle SituaTon des Vereins zu berücksichTgen. 

4. Mitgliedscha4 

1) Mitglied des Vereins können natürliche und jurisTsche Person sowie Zusammenschlüsse von 
natürlichen Personen (z.B. BGB-GesellschaLen) werden, die sich für die Vereinszwecke einset-
zen möchte. Für Minderjährige ist die ZusTmmungserklärung der gesetzlichen Vertreter*innen 
erforderlich.  

2) Ergänzend dazu gibt es die Möglichkeit einer Fördermitgliedscha4. Fördermitglieder sind au-
ßerordentliche Mitglieder, die nicht SImmberechIgt sind und sich nicht zwingend akIv in-
nerhalb des Vereins betäIgen, jedoch die ideellen Ziele und auch den Zweck des Vereins in 
geeigneter Weise (z. B. Durch finanzielle Zuwendungen und/ oder Sachzuwendungen) för-
dern und unterstützen. Das Teilnahmerecht an der Mitgliederversammlung bleibt bestehen. 

3) Neben der ordentlichen MitgliedschaL und der Fördermitgliedscha4 besteht die Möglichkeit, 
als „kooperierendes Mitglied“ im Verein in besonderem Maße akTv an der gemeinschaLlichen 
Verwirklichung der satzungsmäßigen Zwecke im Verein mitzuwirken. 

4) Die MitgliedschaL wird in Textform beantragt und in Textform vom Verein bestäTgt. Über den 
Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

5) Die MitgliedschaL endet durch AustriP, Ausschluss oder Tod. 

6) Der AustriP eines Mitgliedes ist nur zum 31.12. eines Jahres möglich. Er erfolgt durch Erklärung 
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gegenüber dem Vorstand bis spätestens zum 30.11. Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und In-
teressen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem ordentlichen Mit-
gliedsbeitrag drei Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit soforTger 
Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur 
RechcerTgung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 
innerhalb einer Frist von 1 Monat nach MiPeilung des Ausschlusses Berufung eingelegt wer-
den, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur Entscheidung der Mit-
gliederversammlung ruht die MitgliedschaL. 

5. Beiträge 

1) Der Verein erhebt von allen Mitgliedern Beiträge nach Maßgabe der Beschlüsse des Vorstandes. 
Höhe, Fälligkeit und Zahlungsweise sollen in einer Beitragsordnung geregelt werden. Der Vor-
stand beschließt über die Beitragsordnung und Abweichungen davon mit einfacher Mehrheit. 
Für die RechtzeiTgkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Mitgliedsbeitrags auf dem 
Vereinskonto an. 

2) Mit kooperierenden Mitgliedern gem. § 4 Absatz 2 dieser Satzung werden Beitragsvereinba-
rungen für die Dauer von maximal einem Kalenderjahr geschlossen. In jeder Vereinbarung ist 
individuell festzuhalten, welche Beiträge seitens des kooperierenden Mitglieds in die Vereinsar-
beit eingebracht werden und wie sich die gemeinsame ProjektakTvität in die Verwirklichung 
der satzungsmäßigen Zwecke einfügt.  

3) Die KooperaTonsvereinbarungen sollen durch geeignete Formulierung der Beitragszusagen das 
gemeinschaLliche Zusammenwirken, das Verantwortungsgefühl und das Vertrauen der Mitwir-
kenden untereinander fördern  

4) Die Umsetzung der KooperaTonsvereinbarungen ist jährlich zu prüfen. Das Verfahren hierzu 
wird auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung beschlossen. Die Ergebnisse 
und Entwicklung der Vereinbarungen sollen vereinsintern bekanntgemacht und diskuTert wer-
den und somit der Weiterentwicklung des Vereinskonzepts sowie dem Austausch der Projekte 
und Mitglieder untereinander insgesamt zugutekommen. 

6. Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

1) der Vorstand 

2) die Mitgliederversammlung 

7. Der Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern. Er vertriP den Verein gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechTgt. 
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2) Der Vorstand setzt sich zusammen aus sieben gleichberechTgten Vorständen. 

3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die 
Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist unbegrenzt möglich. 

4) Dem Vorstand obliegt die Führung der GeschäLe des Vereins. 

5) Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch den Vorstand unter Einhaltung einer Einla-
dungsfrist von mindestens einer Woche in Textform. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, 
wenn mindestens die HälLe der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

8. Mitgliederversammlung 

1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

2) Der Vorstand lädt, unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung, mit einer Frist von zwei Wo-
chen zur Mitgliederversammlung per E-Mail an die letzte vom Mitglied dem Vorstand mitge-
teilte E-Mail-Adresse ein. Für die ordnungsgemäße Einladung genügt jeweils die Absendung 
der E-Mail. Die Mitglieder können binnen einer Woche die Aufnahme weiterer Punkte bean-
tragen; in eiligen Fällen kann der Vorstand eine Tagesordnung festsetzen, ohne Gelegenheit 
zur Aufnahme weiterer Punkte zu geben. Verspätet eingegangene Anträge finden keine Be-
rücksichIgung. Der Vorstand kann hiervon Ausnahmen machen, wenn die Verspätung genü-
gend entschuldigt wird oder andere Gründe, insbesondere die Verfahrensökonomie die Auf-
nahme des Punkts rech^erIgen. Der Vorstand entscheidet nach billigem Ermessen. 

3) Die Mitgliederversammlung erfolgt entweder real oder virtuell (Onlineverfahren) in einem nur 
für Mitglieder mit ihren LegiImaIonsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugängli-
chen Chat-Raum. Es besteht ebenso die Möglichkeit einer hybriden Veranstaltung. 

4) Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle Versammlung gülIge Zugangswort 
mit einer gesonderten E-Mail unmidelbar vor der Versammlung, maximal drei Stunden davor, 
bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die 
letzte dem Vorstand bekannt gegeben E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Mitglieder, die 
über keine E-Mail-Adresse verfügen, erhalten das Zugangswort per Post an die letzte dem Vor-
stand bekannt gegebene Adresse. Ausreichend ist die ordnungsgemäße Absendung des Briefes 
zwei Tage vor der Mitgliederversammlung. Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre LegiI-
maIonsdaten und das Zugangswort keinem Driden zugänglich zu machen und unter strengem 
Verschluss zu halten. 

5) Vorstandsversammlungen und Versammlungen der ordentlichen Mitglieder können ebenfalls 
online oder in Schri4form erfolgen. 

6) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich 
für alle Aufgaben zuständig, sofern besTmmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem 
anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 
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7) Die Mitgliederversammlung entscheidet z.B. auch über die 

a) Genehmigungen aller GeschäLsordnungen für den Vereinsbereich, 

b) Wahl der Rechnungsprüfer*innen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand be-
rufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, 

c) Entgegennahme des Tätigkeits- und Geschäftsberichts und des Berichts der Rechnungsprü-
fer*innen, 

d) Entlastung des Vorstands, 

e) Satzungsänderungen, 

f) Auflösung des Vereins. 

8) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Jedes ordentliche Mitglied über 16 Jahre hat 
eine STmme. 

9) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder, mit Ausnahme von Satzungsänderungen (§ 9) und dem Beschluss zur Auflösung 
des Vereins (§ 11). Bei STmmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

10) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens ein Viertel der Vereinsmitglieder in 
SchriL- oder Texcorm und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

9. Satzungsänderung 

1) Für die Satzungsänderung ist eine 3/4-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erfor-
derlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgesTmmt wer-
den, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung hingewiesen wurde. 

2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts-, oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsän-
derungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriLlich oder in Textform mitgeteilt 
werden. 

10. Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriLlich 
niederzulegen und von dem*der Vorsitzenden, Mitgliederversammlungsprotokolle auch von 
dem*der Protokollführer*in zu unterzeichnen. 

11. Auflösung des Vereins; Vermögensbindung 

1) Der Beschluss, den Verein aufzulösen, kann nur nach rechtzeiTger Ankündigung in der Einladung 
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zur Mitgliederversammlung gefasst werden. Er erfordert die ZusTmmung von mindestens drei 
Vierteln der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder.  

2) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünsTgter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an eine jurisTsche Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünsTg-
te KörperschaL zwecks Verwendung für die Förderung der Volks- und Berufsbildung und/oder 
Kunst und Kultur.
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